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Abänderung zum Anhang “Kurse” 
 
Jede Bahnmarke kann durch eine selbstfahrende Roboterboje (Gelb 
oder Orange) ersetzt werden. 
 
Bojenberührungen, die durch eindeutiges und nicht beabsichtigtes 
Fahren einer Roboterboje, zu einer Strafe führen, können gemäß WR 62 
wiedergutgemacht werden. 

 
 

 


